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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1980

Norm

ABGB §906

WG Art41 Abs1

WG Art41 Abs3

Rechtssatz

Wenn ein - nicht mehr mit einem E5ektivvermerk versehener Wechsel auf eine am Zahlungsort nicht geltende

Währung lautet, kann die Wechselsumme in der Landeswährung gezahlt werden. Es handelt sich dabei um keine

Wahlschuld; geschuldet wird vom Wechselschuldner nur die im Wechsel angegebene Fremdwährungssumme; der

Schuldner kann sich nur durch Zahlung in inländischer Währung von der Schuld befreien. Er hat eine

Ersetzungsbefugnis.
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